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§ 19 UGB Zwingende
Rechtsformzusätze

 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Bei in das Firmenbuch eingetragenen Unternehmern muss die Firma, auch wenn sie nach den §§ 21, 22, 24

oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften fortgeführt wird, enthalten:

1. 1.bei Einzelunternehmern die Bezeichnung „eingetragener Unternehmer“ oder „eingetragene

Unternehmerin“ oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung, insbesondere „e.U.“;

2. 2.bei einer offenen Gesellschaft die Bezeichnung „offene Gesellschaft“ oder eine allgemein verständliche

Abkürzung dieser Bezeichnung, insbesondere „OG“;

3. 3.bei einer Kommanditgesellschaft die Bezeichnung „Kommanditgesellschaft“ oder eine allgemein

verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung, insbesondere „KG“;

4. 4.bei Angehörigen eines freien Berufes, soweit die berufsrechtlichen Vorschriften für die Firma nichts

anderes vorsehen, einen Hinweis auf den ausgeübten freien Beruf. An die Stelle der Bezeichnung „offene

Gesellschaft“ kann die Bezeichnung „Partnerschaft“ oder – sofern die Firma nicht die Namen aller

Gesellschafter enthält – der Zusatz „und (&) Partner“, an die Stelle der Bezeichnung „Kommanditgesellschaft“

die Bezeichnung „Kommandit-Partnerschaft“ treten.

2. (2)Wenn in einer offenen Gesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft keine natürliche Person unbeschränkt

haftet, muss dieser Umstand aus der Firma erkennbar sein, auch wenn sie nach den §§ 21, 22, 24 oder nach

anderen gesetzlichen Vorschriften fortgeführt wird.
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